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Ebenso wie in der Vorjahresresolution wird unter
strichen, daß alle wichtigen Entscheidungen des Sonder
ausschusses auf der Grundlage einer allgemeinen Überein
kunft (general agreement) getroffen werden müssen.

Ausarbeitung einer Konvention gegen Geiselnahme

Der Rechtsausschuß erörterte auch den Bericht des ad-hoc- 
Ausschusses für die Erarbeitung einer internationalen 
Konvention gegen Geiselnahme.23 Dem Ausschuß war es 
nicht gelungen, den Auftrag der Resolution 32/148 zu er
füllen, der 33. Tagung der UN-Voll Versammlung einen 
vollständigen Konventionsentwurf vorzulegen. Dies ist auf 
eine Reihe ungelöster Fragen zurückzuführen, die der 
Ausschuß auch nach der Verlängerung seines Mandats 
durch die von der Vollversammlung am 29. November 1978 
mit Konsensus angenommenen Resolution 33/19 beschäfti
gen wird.

Dabei handelt es sich um so wichtige Fragen wie den 
Anwendungsbereich der Konvention und die Definition 
der Geiselnahme. Es geht darum, eine exakte Abgrenzung 
zum legitimen Kampf nationaler Befreiungsbewegungen 
vorzunehmen und klarzustellen, daß Aktionen zur Geisel
befreiung nicht die Souveränität und die territoriale In
tegrität anderer Staaten verletzen dürfen.

Ferner geht es um die Asylgewährung und die Aus
lieferung. Gerade die Auslieferung wäre eine wirkungs
volle Maßnahme gegen Geiselnehmer. Der Vertreter der 
CSSR wies mit Recht darauf hin, daß die Anwendung un
terschiedlicher Maßstäbe durch westliche Staaten nicht ge
eignet ist, den Kampf gegen Akte der Geiselnahme zu 
fördern.24

*

Die Ergebnisse der Arbeit des Rechtsausschusses der 33. Ta
gung der Vollversammlung stellen einen Beitrag zur Ver

tiefung des Entspannungsprozesses dar. Die Resolutionen, 
in denen die Arbeitsergebnisse ihren Ausdruck fanden, 
waren — auch wenn sie in den meisten Fällen schließlich 
im Konsensus angenommen wurden — nur durch die Zu- 
rückdrängung der Kräfte der Konfrontation möglich. Den 
Staaten der sozialistischen Gemeinschaft und den national 
befreiten Staaten gelang es, Resolutionen durchzusetzen, 
die den Gremien, die mit den einzelnen Kodifikations
projekten befaßt sind, eine klare Orientierung für die wei
tere Arbeit geben.
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In vielen Städten und Gemeinden der DDR wurden in der 
letzten Zeit von den Volksvertretungen gemäß § 55 Abs. 6 
GöV neue Stadt- und Gemeindeordnungen (Ortssatzun
gen). beschlossen oder ihre Entwürfe vorgelegt.i In dem 
lebhaften Interesse, das Bürger und ihre Kollektive, Be
triebe und gesellschaftliche Organisationen an diesen Do
kumenten bekunden, äußert sich das gemeinsame Bedürf
nis wie auch die gemeinsame Verantwortung, das sozia
listische Zusammenleben in Stadt und Gemeinde entspre
chend den entwickelten gesellschaftlichen Bedingungen 
mitzugestalten und zu verwirklichen. Zugleich zeigt sich 
— wie auf der Sitzung des Staatsrates der DDR am 7. De
zember 1978 bekräftigt wurde2 —, daß sich die Stadt- und 
Gemeindeordnungen in der Praxis bewährt, haben, daß 
sie wirksam zur Erhöhung von Gesetzlichkeit, Ordnung, 
Sicherheit und Sauberkeit in den Städten und Dörfern 
beitragen.

Die Stadt- und Gemeindeordnungen sind Bestandteil 
der sozialistischen Staats- und Rechtsordnung. Deshalb

umfaßt die staatliche und gesellschaftliche Kontrolle über 
die Einhaltung der Gesetze auch die Kontrolle über die 
Durchsetzung der Stadt- und Gemeindeordnungen.3

Anliegen und Hauptinhalt der Ordnungen

Die Notwendigkeit, neue Stadt- und Gemeindeordnungen 
zu beschließen, ergibt sich aus der gewachsenen Rolle der 
Städte und Gemeinden im Zuge der gesamtgesellschaft
lichen und -staatlichen Entwicklung. Die Städte und Ge
meinden sind historisch gewachsene, vom Fleiß und von 
der Tatkraft ihrer Bürger sowie von der landschaftlichen 
Lage geprägte politische, ökonomische, geistig-kulturelle 
und soziale Zentren; sie sind die engere Heimat, in der 
die Menschen mit ihrer Arbeit und mit ihrem gesamten 
Leben verwurzelt sind, wo sie sich geborgen fühlen.4

Das zu sichern und zu vertiefen ist auch das Anliegen 
der Stadt- und Gemeindeordnungen. Die Anforderungen 
an sie erhöhen sich vor allem durch
— das Wachsen der ökonomischen und sozialen Anforde

rungen an die Städte und Gemeinden als Arbeits-, 
Wohn- und Freizeitort, als Gebiete, die die Infrastruk
tur der sich entwickelnden Industrie und Landwirt
schaft bilden (Zunahme des Baugeschehens, des Ver
kehrs, des Lärms, des Siedlungsabfalls usw.);

— die Entwicklung der Verantwortung der Bürger für die 
vielgestaltigen Probleme der Orte (besonders im Wett
bewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden — Mach 
mit!“) sowie ihrer bewußten Teilnahme an der Lösung 
dieser Probleme;


